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Liebe Bürger der Gemeinde Breitenstein! 

Das Frühjahr ist in Sicht, Ostern steht vor der Tür. So es die Witterung zulässt, wird noch vor dem großen Fest die Straßenkehrung 

durchgeführt und somit ist wieder alles sauber. 

Der schnee- und niederschlagsarme Winter und auch die restlichen, meist viel zu trockenen Jahreszeiten werden zunehmend 

zum Problem mit der Wasserversorgung bei vielen Bürgern, die sich selbst versorgen. Gott sei Dank müssen wir uns bei der 

Gemeindewasserversorgung derzeit noch keine Sorgen bezüglich Versiegung von Quellen oder dergleichen machen, wir können 

unsere Haushalte ausreichend mit Wasser versorgen und hoffen, dass das auch so bleibt. 

Zurzeit wird die Gründung eines Wasserverbandes – die ganze Region umschließend – forciert, die die Verteilung des Wassers, 

welches beim ÖBB-Tunnelbau ausgeleitet wird, betrifft. Dieses Wasser soll dann allen beteiligten Gemeinden in der Region als 

zusätzliche Wasserversorgung dienen. Es wird bestimmt noch einige Jahre dauern, bis diese Wasserversorgung in Betrieb gehen 

kann, ist aber ein wichtiger Schritt in die Zukunft – besonders im Hinblick auf die immer schlechter werdende Situation in Bezug 

auf den Wasserhaushalt der gesamten Region. 

Für die bevorstehenden Feiertage möchte ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest wünschen! 

 

 

Ihr Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄRZTEDIENST 2. QUARTAL 2023 

01.04.2023 8.00 14.00 Dr. Weirer 

02.04.2023 08.00 14.00 Dr. Hecher 

08.04.2023 8.00 14.00 Dr. Schimek 

09.04.2023 8.00 14.00 Dr. Schimek 

10.04.2023 8.00 14.00 Dr. Fulterer 

15.04.2023 8.00 14.00 Dr. Gössinger 

16.04.2023 8.00 14.00 Dr. Koll & Dr. Grundtner 

22.04.2023 8.00 14.00 Dr. Weirer 

23.04.2023 8.00 14.00 Dr. Koll & Dr. Grundtner 

29.04.2023 8.00 14.00 Dr. Windbrechtinger 

30.04.2023 8.00 14.00 Dr. Koll & Dr. Grundtner 

01.05.2023 8.00 14:00 Dr. Fulterer 

06.05.2023 8.00 14.00 Dr. Windbrechtinger 

07.05.2023 8.00 14.00 Dr. Koll & Dr. Grundtner 

13.05.2023 8.00 14.00 Dr. Weirer 

14.05.2023 8.00 14.00 Dr. Hecher 

18.05.2023 8.00 14.00 Dr. Gössinger 

20.05.2023 08:00 14:00 Dr. Koll & Dr. Grundtner 

21.05.2023 8.00 14.00 Dr. Koll & Dr. Grundtner 

27.05.2023 8.00 14.00 Dr. Weirer 

29.05.2023 8.00 14.00 Dr. Koll & Dr. Grundtner 

03.06.2023 800 14.00 Dr. Gössinger 

04.06.2023 8.00 14.00 Dr. Fulterer 

08.06.2023 8.00 14.00 Dr. Koll & Dr. Grundtner 

10.06.2023 8.00 14.00 Dr. Windbrechtinger 

11.06.2023 8.00 14.00 Dr. Hecher 

17.06.2023 08.00 14.00 Dr.Schimek 

18.06.2023 8.00 14.00 Dr. Schimek 

24.06.2023 8.00 14.00 Dr. Seit 

25.06.2023 8.00 14.00 Dr. Seit 

 

 

Dr. Thomas Gössinger     Dr. Christian Baumfrisch 

Tel.: 02666 58 118                                      Tel.: 02662 426 50 

Dr. Eduard Cumount Straße 9 A                 Sparkassenplatz 6  

2650 Payerbach                                               2640 Gloggnitz 

Ordinationszeiten:                                        Ordinationszeiten:  

Mo 8 - 12 Uhr                                     Mo,Di, Mi, Fr 7 – 11 Uhr 

Di, Mi 7.30 – 12.30 Uhr                                Mi 13.45 – 17 Uhr 

Mi 17 – 19 Uhr 

Fr 8 – 11 Uhr 

Dr.Caroline Fulterer                         Dr. Johannes Schimek 

Tel.: 02666 52 393                                      Tel.: 02662 45 632 

Erlangerplatz 2                                    Johann Lahn Gasse 5a  

2651 Reichenau                                               2640 Gloggnitz  

Ordinationszeiten:                                        Ordinationszeiten:  

Mo,Di,Do,Fr  7.15 – 11.45 Uhr       Mo,Mi,Do,Fr 7.30 – 11 Uhr            

Do 16 – 18 Uhr              Do 16 – 18 Uhr 

Dr. Patricia Windbrechtinger                 Dr. Andreas Weirer 

Tel.: 02662 429 29                                      Tel.: 02664 2262 0  

Hauptstraße 38                                              www.dr-weirer.at 

2640 Gloggnitz                                                      Passhöhe 3 

Ordinationszeiten:                                         2680 Semmering                                               

Mo 7 – 13 Uhr                                              Ordinationszeiten:  

Do, Fr 7 – 12 Uhr                         Mo, Di, Do, Fr 7.30 – 11 Uhr  

Mi 14 – 18 Uhr                                                  Do 17 – 19 Uhr 

Dr. Christian Koll                                     Dr. Günter Hecher  

Tel.: 02662 433 50                                      Tel.: 02666 52 990  

Richtergasse 19                                               Hauptstraße 32  

2640 Gloggnitz                                               2651 Reichenau 

Ordinationszeiten:                                       Ordinationszeiten: 

Mo, Mi, Fr 7.30 – 11 Uhr               Di, Do, Fr 7.30 – 12.30 Uhr 

Di, Fr 16.30 – 18 Uhr 

Dr. Hans Peter Seit                                             www.seit.at 

2641 Schottwien                                               2640 Gloggnitz 

Hauptstraße 42                                                 Richtergasse 2 

Tel.: 02663 80 114                                      Tel.: 02662 44 200 

 

http://www.dr-weirer.at/
http://www.seit.at/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHNUNGSABSCHLUSS 2022 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.03.2023 den Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 beschlossen. 

Folgende Ergebnisse sind aus dem Rechnungsabschluss zu berichten:  

Entwicklung Gemeindefinanzen    2022 

      

Eigene Steuern  Einnahmen   

 Wasseranschlussabgabe   6.858,00 € 

 Grundsteuer A/B 33.925,54 € 3.677,25 € 37.602,79 € 

 Kommunalsteuer   9.266,61 € 

 Hundeabgabe   1.047,02 € 

 Gebrauchsabgabe   9.642,72 € 

 Mahngebühren   15,00 € 

 Aufschließungen   53.825,71 € 

 Verwaltungsabgabe   2.426,07 € 

 Nächtigungstaxe   9.037,28 € 

 Gästemeldeblätter   33,00 € 

     129.754,20 € 

Ertragsanteile       330.932,31 € 

      

Transferzahlungen lfd.  Ausgaben  294.776,29 € 

Zinsen   Ausgaben  29.648,58 € 

Personalkosten  Ausgaben  256.025,57 € 

      

      

Schuldendienst gesamt    334.588,15 € 

      

Kostendeckung     

KANAL     60.339,63 € 

WASSER     16.163,41 € 

ABFALL     12.760,26 € 

      

Komuliertes HH-Potential   63.432,75 € 

 

Zum Rechnungsabschluss wurden keine Stellungnahmen aus der Bevölkerung abgegeben. Einige Projekte konnten im Jahr 2022 

abgeschlossen werden. Die obige Tabelle stellt einen kleinen Auszug aus dem Rechnungsabschluss 2022 dar und beinhaltet die 

wichtigsten Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde, die Transferzahlungen sowie die Betriebe der Gemeinde (Kanal, Wasser, 

Abfall, diese müssen kostendeckend geführt werden!). 
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TERMINE IN DER GEMEINDE 

Musikverein Kreuzberg 

16.04.2023 Jubiläumskonzert im Schloss Reichenau 

30.04.2023 Maimusik in Klamm 

01.05.2023 Maimusik in Breitenstein 

Sitzungstermine Gemeinderat 

07.06.2023 17.00 Uhr Gemeindeamtssaal 

13.09.2023 19.00 Uhr Gemeindeamtssaal 

13.12.2023 19.00 Uhr Gemeindeamtssaal 

Althammerhof Schneidhofer                               

Heurigenbetrieb 

03.03.-07.05.2023                                     30.06.-06.08.2023   

08.09.-01.11.2023                                           01.12.-17.12.2023 

jeweils von Freitag bis Sonntag in der         

Althammerhofstraße 36, 2641 Breitenstein 

 

 

 

Zum 50. Geburtstag                                                        

Peter Prasch       Gottfried Pfeffer       Denis Sorpaki 

zum 60. Geburtstag                                                     

Norbert Weinzettl           Mag. Egon Kordik             

zum 70. Geburtstag                                                          

Peter Hofmann  

zum 80. Geburtstag                                                     

Werner Semerad    Ing. Peter Hartmann        Sigrid Birkner      

Edith Klvana        Dkfm. Hans Rutkowski 

zum 90. Geburtstag                                                         

Maria Rumpler    

zum 91. Geburtstag                                                   

Johanna Weinhara 

zum 25jährigen Hochzeitsjubiläum                      

Alexander und Margit Bous 

zum 50jährigen Hochzeitsjubiläum                       

Gabriele und Wolfgang Tusch 

 

AUS UNSERER MITTE SCHIEDEN:  

 

Wolfgang Engel     Gertrude Kettler 

Edith Welz            Walter Brandl 

Franziska Novak 

                 

 

 

Gratulation zum 

80. Geburtstag 

bei Herrn Ing. 

Peter Hartmann 

Gratulation zum 90. Geburtstag bei           

Frau Maria Rumpler 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kosten einer Teilimpfung betragen 29,33 Euro (für Kinder 

oder Erwachsene). 

Der Impfstoff ist an der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen 

vorrätig. Die Impfbestätigung zur Einreichung bei den 

Krankenkassen wird anlässlich der Impfung ausgefolgt. 

Die Grundimmunisierung besteht aus drei Teilimpfungen. Nach 

der ersten Teilimpfung hat die zweite etwa ein Monat und die 

dritte innerhalb von fünf bis zwölf Monaten nach der 

vorangegangenen Impfung zu erfolgen. 

Die erste Auffrischungsimpfung ist nach drei Jahren 

erforderlich. 

 

FSME – IMPFAKTION 2023 

 

Bei der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen, Fachgebiet 

Gesundheitswesen, werden ab sofort – solange der Vorrat 

reicht – Zeckenschutzimpfungen durchgeführt. 

Um Wartezeiten möglichst zu vermeiden, ersuchen wir Sie für 

die FSME-Impfung um Terminvereinbarung unter 02635/9025  

DW 35 576 oder per Mail unter gesundheit.bhnk@noel.gv.at. 

Bei einer Terminanfrage mittels E-Mail führen Sie bitte Ihren 

Namen, die Postleitzahl und Ihre Telefonnummer an. Die 

Bezirkshauptmannschaft meldet sich bei Ihnen! 

 

 

mailto:gesundheit.bhnk@noel.gv.at


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABFALLWIRTSCHAFT    BIOMÜLL 

Gegen Mitte des Jahres 2023 wird voraussichtlich die 

Kompostverordnung neu in Kraft treten. In dieser wird geregelt 

sein, dass Biomüll nur mehr kompostiert werden darf, wenn 

dieser zwei Gewichtsprozent an Fremdstoffen nicht 

überschreitet. Somit wird es der RHV Grüne Tonne GmbH per 

Gesetz verboten sein, Biomüll zu übernehmen, welcher diese 

Mindestanforderung nicht erfüllt. Ebenso ist es aus technischer 

Sicht nicht möglich, zu stark mit Fremdstoffen belastete 

Anlieferungen zu verarbeiten. Dies hat den Hintergrund, dass 

die adaptierte Prozessführung mit neuen Gerätschaften und der 

aktiven Belüftung der Kompostmieten nur ordnungsgemäß 

betrieben werden kann, wenn die Qualität des Materials 

entsprechend vorhanden ist.  

Auf Grund dessen werden ab März 2023 gezielt Beurteilungen 

des angelieferten Biomülles durchgeführt. Diese werden 

dokumentiert und bei nicht erreichen der Qualitätsanforderung 

die Gemeinden informiert.  

Ab Mai 2023 müssen alle Biomüll – Anlieferungen, welche 

in der Qualität nicht den Vorgaben entsprechen, als 

Nassmüll übernommen und entsprechend verrechnet 

werden! 

Aus diesem Grund ersuchen wir um besondere Sorgfalt bei der 

Mülltrennung, besonders für den Biomüll! Sollte es zu 

Verrechnung von Biomüll im Nassmülltarif kommen, MÜSSEN 

wir die Mehrkosten an die Bürger weiter verrechnen.  

Es ist also in Ihrem eigenen Interesse, den Biomüll sorgfältig 

zu sortieren.  

Bitte werfen Sie KEINE Behältnisse aus Plastik (Sackerl oder 

Plastiktüten, Folien,….) in den Biomüll. Das war schon bisher 

ein sehr großes Problem bei der Kompostierung! Nunmehr wird 

sich eine schlampige Vorgehensweise auf die Geldbörse 

auswirken – bitte also um besondere Aufmerksamkeit bei der 

Trennung.  

 

MÜLLSTATISTIK     2022 

Restmüll 13.810,00 kg 

Grüne Tonne 38.910,00 kg 

Biomüll 34.440,00 kg 

Altpapier 17.710,00 kg 

Wir möchten wieder in Erinnerung rufen, dass die 

Altpapiertonne zwar kostenlos zur Verfügung gestellt wird, 

diese jedoch beim Abtransport an die Gemeinde pro gemeldete 

Mülltonne verrechnet wird. Das heißt, dass jede vom Bauhof 

ausgegebene Tonne Geld kostet, auch wenn diese NICHT zur 

Abfuhr bereitgestellt wird bzw. nicht genutzt wird.  

Daher unsere Bitte: Altpapiertonnen, die NICHT in Verwendung 

sind, bitte der Gemeinde melden. Wir holen diese dann ab, um 

nicht unnötige Kosten zu verursachen. Das Altpapier kann auch 

am Bauhof in den Container eingeworfen werden, wenn die 

Altpapiertonne nur marginal genutzt wird! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

BIOMÜLL IN DER GEMEINDE 

BREITENSTEIN 

Leider musste bei der letzten Entleerung der Biomülltonne in 

der Gemeinde Breitenstein festgestellt werden, dass die 

Trennung absolut nicht funktioniert. 

Wir bekamen vom Abfallwirtschaftsverband Neunkirchen die 

Mitteilung, dass der Biomüll derart mit Plastik versetzt war, dass 

dieser nicht kompostiert und als Restmüll (die teuerste 

Müllfraktion) verwertet (verbrannt) werden musste. 

 

 

Aus diesem Grund – und auch, weil ab Mai 2023 die 

Mehrkosten an die Gemeinden weiterverrechnet werden, 

finden in unserer Gemeinde nun ab sofort Überprüfungen der 

Abfallbehälter – besonders in der Fraktion Biomüll – statt. Die 

Haushalte, deren Trennung nicht funktioniert, werden mit 

einem Aufkleber markiert und nicht mehr geleert, bis die 

Trennung vorschriftsmäßig erfolgt ist. 

Da wir die Mehrkosten, die uns vom Abfallwirtschaftsverband 

verrechnet werden, an die Bürger weitergeben müssen, ist 

diese Vorgehensweise im Sinne aller! 

Der Aufkleber wird an der jeweiligen Mülltonne angebracht und 

auch der Firma Saubermacher, die den Müll abholt, mitgeteilt, 

dass diese Behälter NICHT geleert werden dürfen. 

Das Trennsystem in unserem Bezirk ist wirklich einfach, es 

erfordert nur etwas Disziplin und Mitdenken. Am Gemeindeamt 

liegen Trennpläne auf, über die Homepage der Gemeinde 

finden Sie unter der Rubrik „NEWS“ den Trennplan für die 

verschiedenen Müllarten. 

Bitte trennen Sie mit SORGFALT und helfen Sie mit, die 

Müllgebühren niedrig zu halten. 

AST BREITENSTEIN AB APRIL 2023 

Anrufsammeltaxis stellen eine wichtige Ergänzung zu Bahn 

und Bus in Niederösterreich dar. Um den öffentlichen Verkehr 

noch attraktiver zu machen, übernimmt das Land 

Niederösterreich ab April den Komfortzuschlag für die Nutzer 

des Anrufsammeltaxis Breitenstein.  

Konkret bedeutet das für alle Bürger Breitensteins, dass der 

Aufschlag in der Höhe von 1 Euro auf den VOR-Tarif, der bisher 

bei jeder Fahrt zu bezahlen war, wegfällt. Damit gilt der normale 

VOR-Tarif nicht nur in den Bahnen und Bussen in NÖ, sondern 

auch in sämtlichen durch das Land geförderten Anruftaxis. 

BEDARFSORIENTIERTER SHUTTLE 

WELTERBEMOBIL 

Das Welterbemobil wird um einige Ein- und Ausstiegsstellen 

erweitert. Es fährt nach Bedarf in den Gemeinden Reichenau, 

Payerbach, Gloggnitz, Breitenstein und Semmering. Ab 2024 

soll auch noch die Marktgemeinde Schottwien dazu kommen. 

Das Welterbemobil kann jeder Bürger nutzen. Ein neuer Plan 

mit den erweiterten Ein- und Ausstiegsstellen ist in Arbeit und 

wird veröffentlicht, sobald alle Stationen erfasst sind. 

Es funktioniert ähnlich wie das schon bekannte AST 

(Anrufsammeltaxi) und stellt eine Erweiterung zum öffentlichen 

Verkehr mit Bus und Bahn dar. 

WALDBRANDVERORDNUNG 2023 

Die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen hat am 14. März 

2023 aufgrund des § 43 in Verbindung mit § 170 abs. 1 des 

Forstgesetzes 1975, BGBl. Nr 440/1975 in der Fassung BGBl. 

I Nr. 56/2016, verordnet:                                                                      

Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen, 

mit der Maßnahme zur Hintanhaltung von Waldbränden 

verordnet werden 

§ 1 

In allen Waldgebieten des Verwaltungsbezirkes Neunkirchen 

 



  

und in deren Gefährdungsbereich (Nähe des Waldrandes) sind 

brandgefährliche Handlungen, wie das Rauchen, das 

Hantieren mit offenem Feuer, die Verwendung von 

pyrotechnischen Gegenständen, jegliches Feuerentzünden 

und das Unterhalten von Feuer verboten.                               

Vor allem ist es verboten, brennende oder glimmende 

Gegenstände, wie Zündhölzer und Rauchwaren, sowie 

Glasflaschen und Glasscherben (Brennglaswirkung!) im 

Waldbereich wegzuwerfen. 

§ 2 

Übertretungen dieser Verordnung werden als 

Verwaltungsübertretungen gem. § 174 Abs. 1 lit. a) Ziffer 17 

des Forstgesetzes 1975 idgF, mit Geldstrafen bis zu € 7.270,-- 

oder mit Arrest bis zu 4 Wochen bestraft. 

BVl. NK Nr. 2/2022 – ausgegeben am 15. März 2023 

§ 3 

Dieses Verbot tritt mit 16. März 2023 in Kraft und gilt bis auf 

Widerruf. 

Für die Bezirkshauptfrau 

Mag. Michael Engel 

Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen 

FREIW. FEUERWEHR BREITENSTEIN 

Heurigenbetrieb am Freitag, 5.5. und Samstag, 6.5.2023 

Am Freitag, den 5. Mai 2023 findet um 18 Uhr in der Pfarrkirche 

Breitenstein die Florianifeier – gemeinsam mit den 

Feuerwehren Schottwien, Maria Schutz, Aue und Breitenstein 

- statt. Anschließend ist ab 19 Uhr Heurigenbetrieb im 

Feuerwehrhaus. Am Samstag startet der Heurigenbetrieb um 

11 Uhr. An beiden Tagen gibt es eine Hüpfburg für die kleinen 

Gäste sowie eine Schnapsbar für die Erwachsenen. 

SPORTVEREIN BREITENSTEIN 

 

Am 18.Februar 2023 haben wir zum ersten Mal ein „Faschings-
Mariandlschießen“ veranstaltet. 

 

Mariandlschießen“ veranstaltet. 

Gut gelaunt und maskiert wurde der Fasching bei unserer 
Eisschützenhütte mit Krapfen und Glühwein gefeiert. Die 
Sieger der 3 Wertungen (Herren, Damen, Kinder) konnten sich 
über Geschenkskörbe freuen. Wir bedanken uns bei allen 
Teilnehmern. 

INFO-Fußballplatz Breitenstein 

Die ÖBB mietet zur Sanierung des Kalte Rinne Viadukt den 
Sportplatz als Lagerplatz an. Bauende ist voraussichtlich im 
Juli 2027. In dieser Zeit darf der Fußballplatz nicht benützt 
werden. 

Jeden Freitag um 18:00Uhr treffen wir uns im 
Gemeindehaus Breitenstein (ehemalige Post) um Darts zu 
spielen. 

Wir freuen uns auf Dein/Euer Kommen. 
 

 



 

  

 

Neunkirchen schon seit Jahrzehnten vorbildlich! 

Derzeit kein gelber Sack im Bezirk 
Neunkirchen 
 
In manchen Bundesländern Österreichs wurde mit Beginn 
des Jahres 2023 eine vereinheitlichte Sammlung der 
Verpackungsabfälle mit dem gelben Sack bzw. gelber Tonne 
eingeführt. Im Bezirk Neunkirchen hingegen, werden seit 
der Gründung der Reinhalteverband Grüne Tonne GmbH im 
Jahre 1986, bereits sämtliche Verpackungen in einer Tonne 
gesammelt. Somit sind diese Vorgaben zur gemeinsamen 
Sammlung bereits seit Jahrzehnten erfüllt. 
 
Kärnten, Niederösterreich, Salzburg und Wien sowie einige 
Bezirke in Oberösterreich sammeln seit Jahresbeginn sämtliche 
Kunststoff- und Metallverpackungen zusammen in einem 
Gebinde. Diese Vereinheitlichung wird ab 2025 in ganz 
Österreich verpflichtend sein, ob der Bezirk im Jahr 2025 dieses 
System auch übernehmen muss, und die beliebte Grüne Tonne 
der Vergangenheit angehören muss, wird derzeit noch geprüft. 
 
Neunkirchen sortiert genauer! 
 
Zusätzlich werden im Bezirk Neunkirchen auch alle Abfälle, die 
keine Verpackungen sind, aber aus dem gleichen Material 
bestehen, in der Grünen Tonne mitgesammelt. Das bedeutet,  
der Bürger muss nicht zuhause entscheiden, was eine 
entsprechende Verpackung ist, die in den gelben Sack gehört, 
sondern kann einmal sämtlichen Trockenmüll in die Grüne 
Tonne werfen, in unserem Sortierwerk wird dieser Müll dann 
nachsortiert. 
 
Denn die Unterscheidung, dass man eine gewöhnliche 
Plastikdose nicht über den gelben Sack entsorgen darf, eine 
Menüschale von Fertiggerichten wiederum schon, liegt oftmals 
nicht auf der Hand. Im Zuge der Nachsortierung in unserem 
Sortierwerk wird Ihnen diese Entscheidung durch unser 
Fachpersonal abgenommen, wobei taggleich auf auftauchende 
Wertstoffströme reagiert und eine Sortierung zum stofflichen 
Recycling deutlich schneller und genauer erfolgen kann. Somit 
ist durch die Sammlung mit der Grünen Tonne ein höherer 
Erfassungs- und Recyclinggrad möglich.  
 
Grüne Tonne bleibt bis Ende 2024 
 
Zumindest bis Ende 2024 wird es im Bezirk Neunkirchen, keinen 
gelben Sack geben, da bis dahin ein gültiger Vertrag mit den 
Haushalts-Sammel-Systemen besteht. Dieser regelt die 
Sammlung mittels der Grünen Wertstofftonnen. Aktuell betreibt 
der Abfallwirtschaftsverband Neunkirchen, in Zusammenarbeit 
mit der RHV Grüne Tonne GmbH, eine Evaluierung der 
Situation. So wird die gesetzliche Lage die die EU, aber auch der 
Bund, sowie das Land Niederösterreich vorgeben, beurteilt und 
die passende Strategie für den Bezirk gesucht. 
 

 
 

KREUZBERGER MUSIKVEREIN 

Jubiläumsjahr 

1903 wurde der Kreuzberger Musikverein gegründet. Unser 120-

jähriges Jubiläum möchten wir mit unseren Freunden und 

Gönnern mit einem Festkonzert am 16.04.2023 im Kulturschloss 

Reichenau feiern. Unsere Besucher dürfen wieder ein 

Programm in allen Fassetten der Musik erwarten, außerdem 

dürfen wir ihnen einen kleinen Rückblick auf unsere Geschichte 

in Bild und Ton präsentieren. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf einen musikalisch 

vielfältigen Abend mit Ihnen. 

 

Empfang der Schi-Stars

 



  

Die Schifamilie Aigner kehrte am 30.01.2023 um etliche 

Medaillen schwerer von der WM zurück. Einige Mitglieder des 

Kreuzberger Musikverein empfingen die Erfolgreichen Athleten 

gemeinsam mit der Stadtkapelle Gloggnitz am Flughafen in 

Schwechat. © Musikverein Kreuzberg 

 

Rückblick Musikerkränzchen 

 

 

 

 

 

Das Ende der zweijährigen Zwangspause zeigt sich auch in der 

Ballsaison. So lud der Kreuzberger Musikverein wieder zum 

traditionellen Musikerkränzchen im Hotel Loibl in Gloggnitz. 

Nach den Begrüßungsworten durch Obmann Stellvertreterin 

Ing. Michaela Rath wurde der Abend durch Bürgermeister 

Engelbert Rinnhofer und seiner Frau Manuela mit dem ersten 

Tanz eröffnet. Unterhalten wurden die Gäste durch „die 

Schwarzataler“ und die Kreuzberger Bauernkapelle. Wie 

gewohnt gab es eine rote Rose für die Damen und zahlreiche 

Juxbasarpreise für die Gäste, hierfür möchten wir uns 

nochmals recht herzlich bei allen Spendern bedanken. Auch 

der Herzerltanz durfte nicht fehlen und ein, zwei Getränke in 

der Cocktail- oder Schnapsbar zwischen den Tänzen konnten 

sich die Besucher gönnen. 

In den frühen Morgenstunden konnten wir erschöpft aber mit 

guter Laune auf eine ausgelassene Ballnacht zurückblicken. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEFLÜGELPEST 

Stallpflicht in vielen Bezirken:                               
Information für alle Hühnerhalter! 

In Regionen, die als Gebiete mit stark erhöhtem Risiko für 
Vogelgrippe bzw. Geflügelpest ausgewiesen sind, gilt seit 10. 
Jänner Stallpflicht. Geflügel muss dort laut der Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bis auf Weiteres 
in geschlossenen oder zumindest überdachten Stallungen 
gehalten werden. Betroffen sind zahlreiche Bezirke in ganz 
Österreich 

Vor allem Geflügel in Privathaltung gefährdet 

Die Geflügelpest ist wieder da. Sie ist gemeinhin unter dem 
Namen Vogelgrippe bekannt und hat in Europa in den Jahren 
2016 und 2017 ihren Epidemie-artigen Höhepunkt erreicht. Für 
Menschen ist der Virus ungefährlich, für sämtliche Vogelarten 
ist er jedoch hochansteckend und mit fatalen Folgen 
verbunden. Österreichische Geflügelbestände können durch 
vorbeifliegende Wildvögel infiziert werden, daher ist in jedem 
Fall Vorsicht geboten.  

Angesichts des bestehenden Risikos ist es wichtig, sich die 
wichtigsten Punkte der Geflügelpest-Verordnung in Erinnerung 
zu rufen. Schließlich unterliegt sämtliches in Österreich 
gehaltenes Geflügel den gesetzlichen Maßnahmen – dazu zählt 
auch Geflügel in Privathaltung: 

• Die Haltung von Geflügel (Hühner, Enten, Truthühner, 
Gänse, etc.) ist der Bezirksverwaltungsbehörde 
binnen einer Woche ab Aufnahme der Haltung zu 
melden. 

• Ebenfalls meldepflichtig ist die Haltung von anderen 
Vögeln (…) zu gewerblichen Zwecken (Tierschauen, 
Wettkämpfe, Zucht oder Verkauf). 

• Ausgenommen von der Meldepflicht ist nur die 
Haltung von Heimvögeln, die dauerhaft (das bedeutet 
ganzjährig) in geschlossenen Räumen, ohne direkten 
oder indirekten Kontakt zu Wildvögeln und nicht zu 
gewerblichen Zwecken gehalten werden (z.B. 
Wellensittiche in der Wohnung). 

Derartige Meldungen müssen schriftlich an die Behörde 
(Bezirksverwaltungsbehörde/Amtstierarzt) erfolgen und 
folgende Meldedaten enthalten: Name, Anschrift und 
Geburtsdatum des Tierhalters, Art der gehaltenen Vögel und 
deren jeweilige Anzahl sowie die Meldung, ob es sich um eine 
Freilandhaltung handelt. 

Wo gilt die Stallpflicht? 

2017 wurde bereits eine österreichweite Stallpflicht verhängt, 
um die Tiere zu schützen. Aktuell gilt die Verordnung für alle 
Halterinnen und Halter mit 50 oder mehr Tieren, egal ob 
kommerziell oder nicht. Höfe unter dieser Zahl sind 
ausgenommen, sofern Enten und Gänse getrennt von anderem 

Geflügel gehalten werden und dieses vor dem Kontakt mit 
Wildvögeln geschützt ist.  

Gebiete mit stark erhöhtem Risiko im Bezirk Neunkirchen: 

Altendorf, Breitenau, Breitenstein, Buchbach,  Bürg-
Vöstenhof, Enzenreith, Feistritz am Wechsel, Gloggnitz,  
Grafenbach-St. Valentin, Kirchberg am Wechsel,  Natschbach-
Loipersbach,  Neunkirchen, Otterthal, Payerbach,  Prigglitz,  
Puchberg am Schneeberg 17. Raach am Hochgebirge 18. 
Reichenau an der Rax,  Schottwien, Schwarzau am Steinfeld, . 
Semmering, Ternitz, Trattenbach,  Warth,  Wartmannstetten,  
Wimpassing im Schwarzatale  

 

 

VOLKSBEGEHREN 

Eintragungsverfahren vom Montag, 17. April 2023 bis Montag, 

24. April 2023 für folgende Volksbegehren: 

. Lieferkettengesetz Volksbegehren                                           

. Beibehaltung Sommerzeit                                                        

. Unabhängige Justiz sichern                                                      

. GIS Gebühren NEIN                                                                 

. Bargeld – Zahlung: Obergrenze nein                                        

. Nehammer muss weg                                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eintragungsverfahren von Montag, 19. Juni 2023 bis Montag, 

26. Juni 2023 für folgende Volksbegehren: 

. Neutralität Österreich JA                                                         

. anti-gendern-Volksbegehren                                                   

. Untersuchungsausschüsse live übertragen                              

. Lebensmittelrettung statt Lebensmittelverschwendung             

. Asylstraftäter sofort abschieben                                               

. Verbot für Kinder-Instagram                                                    

. Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeichnung            

. Rettung unserer Sparbücher 

 

Allgemeine Gottesdienstordnung 

An Sonntagen: Pfarrkirche Klamm   7.45 Uhr          

Kirche Breitenstein 10.15 Uhr 

Wochentags:  Kirche Breitenstein – dienstags 17 Uhr        

Pfarrkirche Klamm – freitags 16.30 Uhr                              

ab 14.4.2023  17.30 Uhr 

Kreuzwegandacht:                                                                  

Sonntag 02.04.2023   14.00 Breitenstein 

Maiandachten:                                                                   

Sonntag 07.50.2023   19.00 Klamm                

Sonntag 14.05.2023   19.00 Schottwien      

Sonntag 21.05.2023   15.00 Klamm          

Sonntag 28.05.2023   15.00 im Gaiskirchlein       

 

ÜBERSICHT ÜBER UNSER PFARRLEBEN 

FRÜHJAHR 2023 
 
Sonntag Palmsonntag: 
02.04.2023  Klamm 8.30 Uhr; Palmsegnung am  
                         Kirchenplatz, Prozession, Messfeier;  
  in Breitenstein um 10.15 Uhr Palmsegnung  
                         und Gottesdienst  
 
 

Donnerstag Gründonnerstag: 

06.04.2023  in Schottwien um 19.00 Uhr Abendmahlfeier 

Freitag Karfreitag: 

07.04.2023  in Schottwien um 19.00 Uhr Gedächtnisfeier 
                          zum Leiden und Sterben unseres Herrn 
 
 

Samstag Karsamstag: 

08.04.2023 Klamm 20.00 Uhr Osternachtfeier – 

 Speisenweihe nach dem Gottesdienst, in   

Schottwien um 17.00 Uhr Segnung der 

österlichen Speisen 

Sonntag Ostersonntag: 
09.04.2023  in Klamm keine Messfeier  

 in Schottwien um 9.00 Uhr Festgottesdienst 
mit Speisenweihe und  

 in Breitenstein um 10.15 Uhr 
Festgottesdienst und Speisenweihe; 

 
 

Montag Ostermontag: 
10.04.2023 kein Gottesdienst in Klamm und Breitenstein 
 In Schottwien um 9.00 Uhr Messfeier 

 
 

05.05.2023   Florianifeier der Feuerwehren Breitenstein,  
      Schottwien, Aue und Maria Schutz 
  um 19.00 Uhr in Breitenstein Messfeier 
 

Samstag  um 10.00 Uhr Erstkommunion in Schottwien 
13.05.2023 
 

Montag  Bittag: 
15.05.2023  Klamm 8.00 Uhr Bittgottesdienst mit 

Bittandacht 
 
 

Donnerstag:  Christi Himmelfahrt 
18.05.2023  Sonntagsgottesdienstordnung 
 
 

Freitag  keine Messfeier in Klamm 
19.05.2023 
 
 

Sonntag  Pfingstsonntag 
28.05.2023  Sonntagsgottesdienstordnung 
 
 

Montag  Pfingstmontag 
29.05.2023  keine Gottesdienste in Klamm, Breitenstein 

und Schottwien 
 
04.06.2023  keine Gottesdienste in Klamm, Breitenstein 

und Schottwien 
 Christkönigskirche: 10.00 Uhr Feier der mit 1. 

April 2023 zusammengelegten Pfarren in die  
 „Pfarre Gloggnitz mit Teilgemeinden“ (mit 

Kardinal Christoph Schönborn) - danach 
Pfarrfest 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELTKULTURERBE – TAG AM 6. MAI 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SILC - EINKOMMEN UND 

LEBENSBEDINGUNGEN  

WAS IST SILC? 

In diesem Jahr nehmen 37 europäische Länder an der 

internationalen SILC-Studie teil. Auch Österreich ist wieder mit 

dabei, und es geht schon im Februar los. SILC ist die 

Abkürzung für „Community Statistics on Income and Living 

Conditions“. Auf Deutsch bedeutet das 

„Gemeinschaftsstatistiken zu Einkommen und 

Lebensbedingungen“.  

Erfasst wird, wie Menschen in Österreich leben und arbeiten 

und wie sich ihre Lebenssituation verändert. Themen sind 

Wohnen und Familie, Beruf und Ausbildung, aber auch 

Gesundheit. In den Haushalten, die an SILC teilnehmen, 

werden alle Haushaltsmitglieder ab 16 Jahren befragt. Nur 

wenn möglichst viele Haushalte mitmachen kann es gelingen, 

die Lebenssituation in Österreich wirklichkeitsnah zu zeigen. 

Nach der vollständigen Teilnahme erhält jeder Haushalt ein 

finanzielles Dankeschön. 

WARUM IST SILC FÜR ÖSTERREICH SO WICHTIG?  

Wenn wir in den Nachrichten hören oder in der Zeitung lesen, 

wie hoch das durchschnittliche Einkommen der 

Österreicher:innen ist, wie viele Menschen arbeitslos sind oder 

welche Ausbildung sie haben, so sind das oft Zahlen von 

Statistik Austria. Die Medien nutzen diese Statistiken und 

informieren so über die Situation der Menschen in Österreich. 

Auch Entscheidungsträger:innen und Interessensverbände 

greifen auf diese Daten zurück. 

WER KANN TEILNEHMEN? 

Statistik Austria wählt die SILC-Haushalte zufällig aus dem 

zentralen Melderegister (ZMR) aus. Jedes Jahr lädt Statistik 

Austria rund 9 000 Haushalte ein, bei dieser wichtigen Studie 

mitzumachen. Diese Haushalte bekommen per Post einen 

Einladungsbrief zugeschickt. Ein Teil der Haushalte wird dann 

persönlich befragt, ein Teil kann telefonisch und ein Teil kann 

online teilnehmen. 

WO GIBT ES WEITERE INFORMATIONEN?  

 

www.statistik.at/silcinfo  

silc@statistik.gv.at  

+43 1 711 28-8338 (Montag bis Freitag, 9:00 bis 15:00 Uhr) 

 

 

 

BLUMENSCHMUCKAKTION 2023 

Wie schon in den vergangenen Jahren, gibt es auch heuer 

wieder die Blumenschmuckaktion. Blumengutscheine bitte 

wieder am Gemeindeamt abholen. Wir würden uns freuen, 

wenn Sie an der Aktion teilnehmen und unseren Ort wieder mit 

Blumen zusätzlich verschönern. Teilnehmende Gärtner sind 

wieder: Gärtnerei Schober, Ternitz, Blumenhütte, Grafenbach, 

Blumen Keifl, Gloggnitz 

 

 

 

Die Gemeinde Breitenstein möchte im Gemeindeamt eine 

Erste-Hilfe-Nachschulung für alle Interessierten ermöglichen. 

Dazu bitten wir um kurze Anmeldung per Mail oder Telefon im 

Gemeindeamt (verbindlich). Die Schulung kann nur stattfinden, 

wenn mindestens 10 Personen teilnehmen. Der Kurs wird 8 

Stunden dauern, wobei wir dies an einem Samstag durchführen 

möchten (vorbehaltlich der Zustimmung durch das Rote Kreuz). 

Kosten: Euro 55,-/Teilnehmer.  

 

Erste Hilfe 

Nachschulung 

mailto:silc@statistik.gv.at

